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RS OGH 1961/7/12 5Ob234/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1961

Norm

ABGB §1029 A1

ABGB §1190

Rechtssatz

Der Geschäftsführer einer Erwerbsgesellschaft nach bürgerlichem Rechte, deren Zweck der Vertrieb von bestimmten

Waren ist, ist berechtigt, Kaufverträge über diese Waren im Einverständnisse mit dem Käufer aufzuheben und dem

Käufer die Rückzahlung des Kaufpreises zuzusagen (die Entscheidung GlU 13994 ist anders gelagert).
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